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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 
Änderung des Kinderbetreuungsgeldgesetzes 

§ 49. (1) ... § 49. (1) ... 
 …  … 

(23) Die §§ 1, 8 Abs. 2, 8a, Abschnitt 3 und 4, §§ 24 und 25 jeweils in der 
Fassung BGBl. I Nr. 24/2009 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer 
Kraft, sind jedoch auf Geburten bis 31. Dezember 2009 weiter anzuwenden. 
Letzteres gilt nur, sofern kein Anwendungsfall des Abs. 22 vorliegt. 

(23) Die §§ 1, 8 Abs. 2, 8a, Abschnitt 3 und 4, §§ 24 und 25 jeweils in der 
Fassung BGBl. I Nr. 24/2009 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer 
Kraft, sind jedoch auf Geburten bis 31. Dezember 2009 weiter anzuwenden. 
Letzteres gilt nur, sofern kein Anwendungsfall des Abs. 22 vorliegt. Abgaben im 
Sinne des § 18 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 116/2009, für 
die der Abgabenanspruch gemäß § 21 in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 116/2009 mit Ablauf des Kalenderjahres 2015 oder 2016 entstanden 
ist, sind nicht festzusetzen; im Fall der bereits erfolgten Festsetzung ist von Amts 
wegen der Festsetzungsbescheid aufzuheben und der festgesetzte Betrag 
zurückzuzahlen. 
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